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Zitat von Susannea

Nach 2 Jahren geht das offiziell erst wieder. Gilt aber nur für die ersten zwei Jahre,
danach kannst du auch im Wochenrhythmus theoretisch

Mir ging es um diesen Teil, da ist es einfach falsch, dass es nur für die ersten zwei Jahre gilt. 2
Jahre festlegen gilt bis zum 3. Lebensjahr.

Wenn du dann z.B für den 25. Lebensmonat anmeldest, musst du dich wieder für zwei Jahre
festlegen. (Also wenn du für die ersten zwei Lebensjahre angezeigt hast)
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